
* gilt nur bei den Gemeinden Großensee, Lütjensee, Trittau und Witzhave 

Amt Trittau / Gemeinde Trittau  
Der Amtsvorsteher / Der Bürgermeister 
- Fachdienst Finanzen - 
Europaplatz 5, 22946 Trittau 
Telefon: 04154/8079-22, Fax: 04154/8079-75 
E-Mail: steueramt@trittau.de 

 
HUNDESTEUER – Abmeldung 
 

 

 

Abmeldegrund 
 
      Wegzug aus der Gemeinde am      
      nach 
      Straße, Hausnr.       
      PLZ, Ort           
 
      Hund verstorben/ eingeschläfert am       Verkauf/ Abgabe am  
 tierärztliche Bescheinigung vom                            an     
 ist beigefügt.  
   
       Entlaufen am      
 
 
Die Hundesteuermarke * 
 
      wird mit der Abmeldung abgegeben 
      wird nachgereicht 
      ist nicht mehr vorhanden. Erläuterung:       
            
 
 
„Ich erkläre hiermit, dass ich die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen 
gemacht habe. Mir ist bekannt, dass ich ordnungswidrig im Sinne des § 18 Abs. Nr. 2 des 
Kommunalabgabengesetzes handle, wenn ich vorsätzlich oder fahrlässig den Meldepflichten gem. § 8 
der Hundesteuersatzung der Gemeinden Grande, Grönwohld, Großensee, Hamfelde, Hohenfelde, 
Köthel, Lütjensee, Rausdorf, Trittau und Witzhave nicht nachkomme.“ 
 
__________________                            ___________________ 
(Ort, Datum)      (Unterschrift) 
 

 

Halter/in des Hundes  
Name, Vorname  

Straße, Hausnummer  

Postleitzahl, Wohnort  

Telefonnummer  

Angaben zum Hund  
Chip-Nr.  

Kassenzeichen  


